
Bitte Abstand halten!

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 10. Mai 2020 nur alleine, 
mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen 
des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, 
wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

1,5 m


